
Auszug
aus dem Protokoll des Stadtrates von Zürich

, vorn 15. August 2001

1298. lntcrpellation von Monjek Rosenheim betreffend Darlehen,

Auflistung. Am 20. Juni 2001 reichte Gemeinderat Monjek Rosen-

heim (FDP) die folgende Interpellation GR Nr. 2001/349 ein:

Seit vielen Jahren hat der Stadtrat einen relativ grossen Gesamtbetrag an ver-
zinsten wie auch zinslosen Darlehen an Dritte ausstehend. Bei einzelnen sol-
cher Darlehen könnte dasselbe ganz oder teilweise gefährdet sein. Es ist des-
halb im Interesse des Gemeinderates -und damit der Öffentlichkeit -, ein-

mal eine aktuelle Übersicht zu erhalten.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Stadtrat um Beantwortung der fol-

genden Fragen:
1. Zinslose Darlehen: Wie viele und in welchem Gesamtbetrag hat der Stadt-

rat aktuell an Dritte ausstehend?

2. Verzinste Darlehen: Wie viele und in welchem Gesamtbetrag und zu wel-

chen Zinssätzen hat der Stadtrat aktuell an Dritte ausstehend?

3. Zu den zinslosen Darlehen: Welches sind die 10 grössten Schuldner mit je-
weils welchen Beträgen? Mit welchen allfälligen Sicherheiten sind diese

Darlehen je Einzelfall abgesichert?

4. Zu den verzinsten Darlehen: Welches sind die 10 grössten Schuldner mit

jeweils welchen Beträgen, Zinssätzen und Rückzahlungsvereinbarungen?
Mit welchen allfälligen Sicherheiten sind diese Darlehen je Einzelfall ab-

gesichert?
5. Sind einzelne aller zinslos vergebener Darlehen ganz oder teilweise aktu-

ell gefährdet? Wenn ja, konkret welche und in welcher Höhe?

6. Sind einzelne aller verzinster Darlehen und/oder deren Zinsen aktuell ge-

fährdet? Wenn ja, konkret welche und in welcher Höhe?

7. Falls die Fragen 5 und 6 bejaht werden: Was unternimmt der Stadtrat und
wie schnell, wenn er feststellt, dass seine an Dritte vergebenen Darlehen
bezüglich Rückzahlung und/oder Zinszahlung gefährdet sind?

8. Gibt es allfällige bereits getätigte Rückstellungen für gefährdete Darlehen?
Wenn ja, wann wurden diese konkret getätigt, für welche Schuldner und in

welcher Höhe?

Auf den Antrag des Vorstehers des Finanzdepartements beantwor-

tet der Stadtrat die Interpellation wie folgt:

Vorbemerkung:
Die Betrachtung der städtischen Darlehen nach dem Kriterium der
Verzinsung hat zu beachten, dass die zinslosen oder zinsgünstigen
Darlehen gernäss Art. 411it. q der Gemeindeordnung grundsätzlich
als Finanzhilfe an private Institutionen oder Unternehmen gewährt
werden, die anstelle der Stadt eine öffentliche Aufgabe erfüllen. Die
Form des zinslosen oder zinsgünstigen Darlehens steht irn vorder-
grund, weil sich mit dem Darlehensvertrag der öffentliche Zweck
und die finanzierten Grundstücke irn Einzelfall einfach und wir-
kungsvoll sichern lassen. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist
deshalb bei zinslosen bzw. zinsgünstigen Darlehen ebenso hoch zu
gewichten wie die Sicherheit und die Bonität der Institution. Deshalb
sind zinslose Darlehen ohne Rückzahlungspflicht eine die Zweck-
bestimmung sichernde Alternative zu Investitionsbeiträgen. Die
zinslosen bzw. zinsgünstigen Darlehen sind somit als verwaltungs-
vermÖgen qualifiziert und gernäss § 137 des Gemeindegesetzes mit
10 Prozent vom Restbuchwert abzuschreiben. Diese vergleichsweise



-2

hohe Abschreibungsquote -nach 10 Jahren sind die Darlehen bis auf
rund 35 Prozent des Nominalbetrags abgeschrieben -relativiert die
systematische Bildung von Rückstellungen erheblich.
Im Übrigen wird die Rechnungsprüfungskommission des Gemein -

derates jährlich mit dem Inventar der Vermögensverwaltung bedient,
welches u.a. über sämtliche Darlehen des Finanz- und verwaltungs-
vermÖgens im Detail Auskunft gibt.

Die Beantwortung der Fragen lautet wie folgt:

Zu Frage 1: Per Stichtag 31. Dezember 2000 waren 283 unverzins-
liche Einzeldarlehen mit einer Darlehenssumme von insgesamt
Fr. 330 463 123.- gewährt.

Zu Frage 2: Per Stichtag 31. Dezember 2000 waren 80 verzins-
liche Einzeldarlehen mit einer Darlehenssumme von insgesamt
Fr. 89246590.- gewährt.

In der nachstehenden Tabelle werden die per Stichtag 31. Dezember
2000 gültigen Zinssätze aufgeführt.

Betrag
Fr.

I Zinssatz

% p.a. -

1,500

2,000

11612501

5 000 000

963 800

6219491

65448479

251112

89 246 5911 I

I Im Zusammenhang mit dem Darlehen von 38 Mio. Franken an die Schau-

spielhaus Zürich AG konnte als Folge eines Zwischengeschäfts zwischen der
Zürcher Kantonalbank und der Finanzverwaltung ein daraus resultierender
Zinsvorteil während einer Dauer von 10 Jahren der Darlehensnehmerin wei-
tergegeben werden, ohne dass daraus der Stadt Zürich ein Nachteil erwach-

sen wäre.

Zu Frage 3: Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die zehn
grössten Schuldner sowie die zu den Einzeldarlehen gehörenden
Sicherheiten. Sämtliche Positionen sind dem Verwaltungsvermögen
zugeordnet (Stichtag 31. Dezember 2000).

Darlehen I Sicherheit

Fr.

Nr. I Schuldner

550000 !Q!undpfand

~ ahr der Gewährung

1968

1994

ab 1975

1 I Kongre~!:ls-Stiftung

5 000 000 I Grundpfand

50883125 ! Gru~pfand
1-

5644312~li Total Schuldner

2 I Volkshausstiftung Ki 977 1983

1993

I Tot~u)d;;;;;

250000 Grundpfand

6868 540 Grundpfand

9 751 528 Grundpfand

16870068
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Nr. I Schuldner I Jahr der

I G "
h! .ewa rung

I

Darlehen I Sicherheit
Fr. I

1993 2 300 0003 I Stiftung Zürcher Kunsthaus Keine

(Grundpfand-

errichtung

kann beantragt

werden)

5 000 0001989 keine

I(Grundpfand-

errichtung
kann beantragt

werden)

5600 ~-I Grundpfand1972

i 12()()()(){)()I Total Schuldner

12 884 806 I GrundpfandStiftung Krankenhaus
Sanitas

19694

5 I Verein Altersheime Wiedikoni1986

1977

9 95000} Grundpfand

232000} Grundpfand

1227000}J~~ldner

6(]!i!~~ s(. Peter und Paul 11972

1991

31.'\0000 Grundpfand

7490000 Grundpfand

10640000i Total Schuldner

I Spital Zollikerberg (ehern.

Diakoniewerk Neumünster) 1 000 0001987

1990

1931

1961

1969

Grundofand
~

7 036935 I Grundofand
-r--
j 1 000 000 I Grundpfand

~ ~150000 Grundpfand973400 Grundpfand

10360335I Total Schuldner

Wollishofer Heime
für Beta.!!;te

8
2 500000 I Grundpfand

6 395 000 I Grundpfand

i 1968

1976/1991

I Total 8895 O(JO

8 233 865 I GrundofandI 9 I Verein Altersheim im Ris 11979

480 ~~! Grundofand110 I Genossenschaft Limmathaus I ab 1980

I Total Schuldner

Zu Frage 4: Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die zehn

grössten Schuldner sowie die zu den Einzeldarlehen gehörenden
Zinssätze. Sicherheiten und Rückzahlungsverpflichtungen bei den

verzinslichen Darlehen (Stichtag 31. Dezember 2000).

Kateg. FV = Finanzvermögen

Kateg. V V = Verwaltungsvermögen
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Jahr der Darlehen I Sidlerheit I Zins- I Rück1Jlhl~. I Ka-I 10'- ü I~. -

Gewäh. Fr. satz % Verpl1idltun2 leg.

run~ 0.3.

Nr.

I Schauspielhaus

Zürich AG 38000 0001 Grundpfand! 4,501 ab 2008

gestaffelt
innerhalb
von
25 Jahren

1996

fVv-I 3,00 I kein~11999 ! 50000001 keine

430000001Total Schuldner

vvlMesse Zürich AG 11994 ! 15 0O9QQ9J]~undpfand I 2,00 I bis-2-0B

Stiftung Zürcher
Kinder- u. Jugend
heime I Fr. 400 000

p.a.seit
1 .1.2000

9600 0001 Grundpfand 14,501999

FV

Kaufm. Verband
Zürich 84600001 Grundpfand I 4,50 Fr. 90000

p.a. seit
1.1.1995

1971

I FV

Fr.5 000
p.a. seit
1.1.1995

1929 44500°1 Grundpfand I 4,50

FV

8905000I Total Schuldner

Diakoniewerk
Bethanien 30000001 Grundpfand I 4,50 Fr. 150000

p.a. ab
1.1.2001

2000

FV

Stiftung Zürcher
Kunsthaus FVI1972 1 2500001 Grundofand I 4,50 I keine

7 Allgemeine Bau-

genossenschaft
Zürich 97°881 Grundpfand 14,50 I ~~~.365901969

FV i

28149 1iliundpfand 1 4,50 I Fr. 9600

p.a.

1970
FV

1-
1973 401 8501 Grundpfand I 4,50 ! Fr. 50000

, D.a. FV

1974 2°0001Grundpfand I 4,50 I Fr.20000

ID.a. FV

4,50 I rr. 20000
p.a.

1981 4200001 Grundpfand
FV

I Total Schuldner 967087

~ Etrans AG

( Aktionärs-

darlehen) v v1999 9638001 keine 3,2281 keine

8000001 Grundpfand I 2,00 I keine v vVolkshausstiftunl! i 1972

10 I Gen. Sportanlagen

D übendorf 1964 SOo 00°1 Grundpfa~~I-l :)0 I keine v v

1 5. Fussnote Seite 2
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Zu Frage 5: Wie eingangs unter der Vorbemerkung erwähnt, dienen
die un- und niederverzinslichen Darlehen des verwaltungsvermÖ-
gens der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und sind eine Alternative
zu Investitionsbeiträgen ohne jeden Geldrückfluss. Eine Rückzah-
lungspflicht besteht in der Regel nur bei Zweckentfremdung, Ver-
kauf des von der Stadt Zürich (mit)finanzierten Objektes oder Auf-
lösung der begünstigten Institution. Die Gefährdung eines Darle-
hens des Verwaltungsvermögens kann somit nur bei Zweckentfrem-
dung, Verkauf des betreffenden Objektes oder Auflösung der darle-
hensnehmenden Institution eintreffen. Gegenwärtig bestehen keine
Hinweise auf Konstellationen im genannten Sinne.

Zu Frage 6: Die Darlehen des Finanzvermögens sind grundpfandge-
sichert (Ausnahmen: Darlehen für Vor-, Aus- und Weiterbildung von
Jugendlichen und Erwachsenen, Stand per 31. Dezember 2000
Fr. 36280.-, Darlehen an städtisches Personal, Stand per 31. Dezem-
ber 2000 Fr. 19312.- sowie Darlehen an die Krankenstation Frie-
senberg. Stand 31. Dezember 2000 Fr. 200 000.-). Hinweise auf eine
aktuelle Gefährdung eines verzinslichen Darlehens aus Mitteln des
Finanzvermögens bestehen derzeit keine.

Zu Frage 7: entfällt

Zu Frage 8: Im Zusammenhang mit dem Darlehen an das Diakonie-
werk Bethanien (s. Tabelle zu Antwort auf Frage 4, Laufnummer 5),
welches seinerzeit für den Bau und den Betrieb des «Anker-Huus»
gewährt und mit Beschluss des Gemeinderates vom 2. Februar 2000
in ein verzinsliches Darlehen umgewandelt wurde, ist der bei der
Entwidmung (Übertrag vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen) an-
gefallene Aufwertungsgewinn von Fr.1 537000.- zurückgestellt wor-
den. Des Weiteren besteht für die Darlehen für Vor-, Aus- und Wei-
terbildung von Jugendlichen und Erwachsenen eine Rückstellung
von Fr. 24280.-.

Weitere Rückstellungen für Darlehen des Finanz- und des Verwal-
tungsvermÖgens sind keine gebildet worden.

Mitteilung an den Stadtpräsidenten, den Vorsteher des Finanzde-
partements, die übrigen Mitglieder des Stadtrates, den Stadtschrei-
ber, den Rechtskonsulenten und den Gemeinderat.

Für getreuen Auszug
der Stadtschreiber


